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Zweites Gesetz 
zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2002/2003 

(Nachtragshaushaltsgesetz 2003) 

Vom 22. April 2003 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Der dem Haushaltsgesetz 2002/2003 vom 18. Dezember 2001 
(GVBl. I S. 322) als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2003, zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. De
zember 2002 (GVBl. I S. 182), wird nach Maßgabe des die
sem Gesetz beigefügten Nachtrages geändert. Er wird in 
Einnahmen und Ausgaben auf 10 142 960 900 Euro fest
gestellt. Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich auf 
1 875 078 200 Euro. Die Nettokreditaufnahme wird auf einen 
Betrag in Höhe von 1 200 834 900 Euro erhöht. 

Artikel 2 

Das Haushaltsgesetz 2002/2003 vom 18. Dezember 2001 
(GVBl. I S. 322), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. De
zember 2002 (GVBl. I S. 182), wird wie folgt geändert: 

1.	 In § 1 Satz 1 Nr. 2 wird die Angabe „9 833 742 700“ durch 
die Angabe „10 142 960 900“ ersetzt. 

2.	 In § 1 Satz 2 Nr. 2 wird die Angabe „1 571 192 000“ durch 
die Angabe „1 875 078 200“ ersetzt. 

3.	 § 2 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 Nr. 2 wird die Angabe „307 000 000“ durch die 
Angabe „1 200 834 900“ ersetzt. 

4.	 In § 5 Abs. 6 wird das Wort „Kapitels“ durch das Wort 
„Einzelplanes“ ersetzt. 

Artikel 3 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 22. April 2003 

Der Präsident des Landtages Brandenburg 
In Vertretung 

Martin Habermann 
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Gesetz zur Beseitigung

des strukturellen Ungleichgewichts im Haushalt


(Haushaltsstrukturgesetz 2003 - HStrG 2003)


Vom 22. April 2003 

seines Anteils an der Einkommensteuer, der Körperschaft
steuer und der Umsatzsteuer, jedoch ohne den Betrag nach 
§ 7 Abs. 2, sowie der Landessteuern einschließlich des 
Landesanteils an der Gewerbesteuerumlage als Zuweisun
gen zur Verfügung (allgemeiner Steuerverbund).“ 

2.	 In § 2 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

„Der Betrag, den das Land im Jahr 2003 nach § 4 des 
Aufbauhilfefondsgesetzes vom 19. September 2002 

Inhaltsübersicht: (BGBl. I S. 3652) an den Fonds Aufbauhilfe abzuführen 
hat, gemindert um den Betrag, den das Land aus dem An-

Artikel 1 Änderung des Brandenburgischen Betreuungsaus- teil seiner Gemeinden an der Einkommensteuer nach § 1a 
führungsgesetzes des Gemeindefinanzreformgesetzes in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 4. April 2001 (BGBl. I S. 482), zu-
Artikel 2 Änderung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2002/ letzt geändert durch Gesetz vom 19. September 2002 

2003 (BGBl. I S. 3651), erhält, mindert die Einnahmen nach 
Satz 1.“ 

Artikel 3 Änderung des Brandenburgischen Musikschulge
setzes 3. In § 2 Abs. 2 wird der Betrag für das Jahr 2003 durch den 

Betrag „1 528 474 200 Euro“ ersetzt. 
Artikel 4 Änderung des Landespflegegeldgesetzes 

4. In § 2 Abs. 3 wird der letzte Satz wie folgt gefasst: 
Artikel 5 Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes 

„Die Verbundmasse nach Absatz 2 vermindert sich für das 
Artikel 6 Änderung des Sportförderungsgesetzes Haushaltsjahr 2003 um 30 900 000 Euro aus der endgülti

gen Abrechnung des allgemeinen Steuerverbundes für das 
Artikel 7 Änderung des Spielbankgesetzes Haushaltsjahr 2001.“ 

Artikel 8 Neufassung des Spielbankgesetzes 5. In § 4 Abs. 1 Nr. 2 wird der Betrag für das Jahr 2003 durch 
den Betrag „1 221 224 900 Euro“ ersetzt. 

Artikel 9 In-Kraft-Treten 
6.	 In § 7 Abs. 1 wird der Betrag für das Jahr 2003 durch den 

Betrag „1 058 536 000 Euro“ ersetzt. 
Artikel 1 

Änderung des Brandenburgischen 7. In § 7 Abs. 2 wird der Betrag für das Jahr 2003 durch den 
Betreuungsausführungsgesetzes Betrag „69 200 000 Euro“ ersetzt. 

Das Brandenburgische Betreuungsausführungsgesetz vom 8.	 In § 7 Abs. 3 Nr. 1 wird der Betrag für das Jahr 2003 durch 
14. Juli 1992 (GVBl. I S. 294) wird wie folgt geändert:	 den Betrag „36 686 000 Euro“ ersetzt. 

1.	 § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 wird wie folgt gefasst: 9. In § 7 Abs. 3 Nr. 2 wird der Betrag für das Jahr 2003 durch 
den Betrag „807 182 000 Euro“ ersetzt. 

„3. die Anerkennung und die fachliche Beratung der Be
treuungsvereine;“ 10. In § 7 Abs. 3 Nr. 3 wird der Betrag für das Jahr 2003 durch 

den Betrag „275 392 100 Euro“ ersetzt. 
2.	 § 4 wird gestrichen. 

11. § 16a wird wie folgt gefasst: 
3.	 Der bisherige § 5 wird § 4. 

„§ 16a Zuweisungen zur Stärkung sozialer Dienste 

Artikel 2 Zur Stärkung der sozialen Dienste werden den Landkreisen 
Änderung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2002/2003 und kreisfreien Städten aus Mitteln der Verbundmasse zur 

Verfügung gestellt: 
Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2002/2003 vom 18. De
zember 2001 (GVBl. I S. 306) wird wie folgt geändert: für das Jahr 2002 9 225 900 Euro, 

1.	 § 2 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: für das Jahr 2003 8 475 900 Euro. 

„Das Land stellt den Gemeinden und Landkreisen im Jahr Der Betrag für das Jahr 2002 erhöht sich um 5 112 900 Eu
2002 25 vom Hundert und im Jahr 2003 25,3 vom Hundert ro außerhalb der Verbundmasse.“ 
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12. In § 23 Abs. 1 wird der Betrag für das Jahr 2003 durch den 
Betrag „15 500 000 Euro“ ersetzt. 

Artikel 3 
Änderung des Brandenburgischen Musikschulgesetzes 

Das Brandenburgisches Musikschulgesetz vom 19. Dezember 
2000 (GVBl. I S. 178) wird wie folgt geändert: 

1.	 In § 5 Abs. 1 Satz 1 wird der Betrag „6,5 Millionen Deut
sche Mark“ durch den Betrag „2,6 Millionen Euro“ ersetzt. 

2.	 § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird nach den Wörtern „für die Musikschule“ 
das Wort „angemessen“ eingefügt.


b) Satz 2 wird aufgehoben.


Artikel 4 
Änderung des Landespflegegeldgesetzes 

Das Landespflegegeldgesetz in der Fassung der Bekanntma
chung vom 11. Oktober 1995 (GVBl. I S. 259), zuletzt geän
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Februar 2003 
(GVBl. I S. 18, 20), wird wie folgt geändert: 

§ 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert:


a) In Satz 1 wird die Zahl „185“ durch die Zahl „148“ ersetzt.


b) In Satz 2 wird die Zahl „333“ durch die Zahl „266“ ersetzt.


c) In Satz 4 wird die Zahl „103“ durch die Zahl „82“ ersetzt.


Artikel 5 
Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes 

Das Brandenburgische Schulgesetz in der Fassung der Be
kanntmachung vom 2. August 2002 (GVBl. I S. 78) wird wie 
folgt geändert: 

1.	 § 3 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 2 wird die Angabe „gemäß § 115 Satz 3 Nr. 1“ 
gestrichen. 

b)	 In Absatz 4 wird die Angabe „gemäß § 115 Satz 3 Nr. 2“ 
gestrichen. 

2.	 § 124 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„In der Neufassung von § 124 Abs. 2 Satz 1 wird die 
Angabe ‘im Schuljahr 2003/2004’ und die Angabe 
‘und ab dem 1. August 2004 93 vom Hundert’ gestri
chen.“ 

b)	 In Absatz 5 Satz 1 wird die Zahl „120“ durch die Zahl 
„115“ ersetzt. 

Artikel 6 
Änderung des Sportförderungsgesetzes 

Das Sportförderungsgesetz vom 10. Dezember 1992 (GVBl. I 
S. 498) wird wie folgt geändert: 

§ 8 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„Für die Zwecke der Sportförderung gemäß §§ 3 und 7 dieses 
Gesetzes werden vom 1. Januar 2004 an 36 vom Hundert der 
Einnahmen aus Konzessionsabgaben der Lotterien und Sport
wetten des Landes bereitgestellt.“ 

Artikel 7 
Änderung des Spielbankgesetzes 

Das Spielbankgesetz vom 22. Mai 1996 (GVBl. I S. 170), ge
ändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28. Juni 2000 
(GVBl. I S. 90, 99), wird wie folgt geändert: 

1.	 § 4 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Spielbankabgabe beträgt bei einem jährlichen 
Bruttospielertrag 

bis 7,5 Millionen Euro 60 vom Hundert des Brutto
spielertrages, 

bis 15 Millionen Euro 70 vom Hundert des Bruttospiel
ertrages, 

über 15 Millionen Euro 80 vom Hundert des Brutto
spielertrages.“ 

b)	 Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 3 und 4 einge
fügt: 

„(3) Die Spielbankabgabe beträgt abweichend von Ab
satz 2 im Jahre nach der Eröffnung und in den folgen
den zwei Jahren 

bis 7,5 Millionen Euro 50 vom Hundert des Brutto
spielertrages, 

bis 15 Millionen Euro 60 vom Hundert des Bruttospiel
ertrages, 

über 15 Millionen Euro 70 vom Hundert des Brutto
spielertrages. 

(4) Der Spielbankunternehmer ist für den Betrieb der 
Spielbank von der Zahlung derjenigen Steuern befreit, 
die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb 
der Spielbank stehen.“ 
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c)	 Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden die Absätze 5 
bis 7. 

d)	 Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 8 und wie folgt ge
fasst: 

„(8) Die Abgabeschuld nach den Absätzen 1 bis 7 ent
steht für jeden Spieltag jeweils nach dem Ende des 
Spielgeschehens.“ 

e)	 Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 9. 

2.	 § 5 wird ersatzlos gestrichen. 

3.	 Der bisherige § 6 wird § 5 und wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Der Spielbankunternehmer hat für die Spielbankabga
be am Ende jedes Spieltages Anmeldungen nach amt
lich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben, in denen 
er die Abgaben unter Zugrundelegung des Bruttospiel
ertrages des vorangegangenen Kalenderjahres oder im 
Jahr der erstmaligen Eröffnung des Spielbetriebes nach 
dem voraussichtlichen Bruttospielertrag des laufenden 
Kalenderjahres selbst berechnet hat.“ 

b)	 In Absatz 2 wird Satz 4 und in Absatz 3 werden die Sät
ze 2 bis 5 gestrichen. 

4.	 Der bisherige § 7 wird § 6 und wie folgt geändert: 

In den Absätzen 1 und 2 werden jeweils in Satz 1 nach dem 

Wort „Spielbankabgabe“ das Komma und die Wörter „die 
Zusatzleistungen“ gestrichen. 

5.	 Die bisherigen §§ 8 bis 11 werden  §§ 7 bis 10. 

Artikel 8 
Neufassung des Spielbankgesetzes 

Das für Inneres zuständige Mitglied der Landesregierung kann 
den Wortlaut des Spielbankgesetzes in der vom In-Kraft-Treten 
dieses Gesetzes an geltenden Fassung im Gesetz- und Verord
nungsblatt für das Land Brandenburg Teil I bekannt machen. 

Artikel 9 
In-Kraft-Treten 

Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2003 in Kraft. Artikel 4 
tritt am ersten Tag des auf die Verkündung dieses Gesetzes fol
genden Kalendermonats in Kraft. Artikel 5 tritt am 1. Januar 
2004 in Kraft. Artikel 7 tritt am 1. Juli 2003 in Kraft. Im Übri
gen tritt dieses Gesetz am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 22. April 2003 

Der Präsident des Landtages Brandenburg 
In Vertretung 

Martin Habermann 
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